
Konfessionen und Einheit der Christen

VO PANNENBERG

Dıie Pluralı:tät christlicher Konfessionen hat WAar schon 1n der Trennung VO  -

westlicher und östlich-orthodoxer Christenheit ıhren Ursprung. Vielleicht reicht
s$1e noch weıter zurück bıs 1Ns Jahrhundert, /Adan Abspaltung der monophysiti-
schen un: nestorianıschen Kırchen Man mag 19}  a Iragen, ob nıcht schon der
Gegensatz VO orthodoxen un arıanıschen Kirchen konfessionellen Charakter
hatte. In der lateinıschen Christenheit aber ISt die Pluralität VOINN Kontessionen
eın modernes Phänomen, Ergebnis der Kirchenspaltung des Jahrhunderts,
die VO keiner der damalıgen „Religionsparteien“ gewollt War Im Jahr-
hundert WAar die Vielheit der Konftessionen ıne Vielheit sıch gegenselt1g aus-

schließender Modelle christlicher Einheit. Vom bıs zu Jahrhundert
wurde daraus ıne Pluralıität selbständiger Ausprägungen des Christentums, die
siıch voneıiınander als altgläubige un: moderne oder als rechtgläubige und abge-
ırrte Glaubensformen schieden. In der ökumenischen Bewegung des Jahr-
hunderts wırd die Vieltalt der Kontessionen wieder auf die geglaubte Einheit
der Kirche bezogen, und die ererbten Konfessionskirchen erscheinen 1U  — leicht
als bloßes Hındernis der christlichen Einheit. Auft der anderen Seıite darf aber
nıcht übersehen werden, dafß der Inhalt des Glaubens un die Formen christli-
chen Lebens und kirchlicher Verfassung bis heute noch überwiegend mMit den
unterschiedlichen kontessionellen Ausprägungen verbunden sind. Daher besteht
die Gefahr, da{fß ıne Abwendung VO  3 den konfessionellen Glaubens- und
Lebensformen zugleıich auch eınen Verlust der christlichen Substanz bedeutet,
die bisher NUur oder doch weıt überwiegend 1n solcher konfessionellen Bindung
explizite Gestalt hat. Dafß ine der Konfessionen exklusiv die Wahr-
heit des christlichen Glaubens verkörpert un SAr keiner Ergänzung durch die
anderen christlichen Gemeinschaften bedarf, wird heute NUur noch selten behaup-
tet Aber weıl die Kontessionskirchen 1n der Pluralität iıhrer Glaubens- und
Lebensformen der Gegensätzlichkeit iıhrer Ausprägungen die Substanz der
christlichen Glaubenstradıtion bewahren, darum sınd die Konfessionskirchen
doch noch mehr und anderes als dıe zählebigen, aber im Prinzıp überlebten
Restbestände einer hoffnungslos rückständigen un durch hre Spaltungen VEOEI -

hängnisvollen Phase der Geschichte des Christentums. Dıie Konfessionskirchen
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können jedenfalls dann ıne positive, zukunftsweisende Rolle für die Entwick-
lung des Christentums spielen, WenNn sS1e sıch als reuhänder eines Erbes VCI-

stehen, das in ıne nNnEeEuUeE christliche Einheit eingebracht werden oll So gesehen
behält die Pluralität der Konfessionen heute ine posıtıve Funktion für die Fın-
heit der Christen. Es geht darum, die christliche Substanz, die 1ın den CN-
sätzlıchen kontessionellen Ausprägungen ewahrt wiırd, fruchtbar werden
lassen für eın Bewußtsein christlicher Gemeinsamkeit un 1n der Aus-
bildung NnCeuUeEer Formen christlichen Lebens, die auch iınnerhalb der heutigen
Konfessionskirchen schon u  °  ber die konfessionellen Gegensätze früherer Zeıten
hinausweisen. Fuür die Sıchtung der konfessionellen Traditionen sind dabei
kritische Prinzıpien erforderlich, und Z Gewıiınnung 1nes solchen Ma(ßstabes
empfiehlt sıch ıne Besinnung auf den eigentlichen Sınn des Bekennens un des
Bekenntnisses 1mM Leben der Kirche, daran die konfessionellen Ausprägun-
SCH des Christentums 1n unNnseren Kirchen prüfen.

Im Zentrum allen Bekennens und aller Bekenntnisbildung muß das Christus-
bekenntnis stehen. Es 1St ın seinem rsprung Bekenntnis Jesus Christus,
seiner Botschaft un seiner Person. Beim Bekennen geht ursprünglich
die persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus, nıcht tei:erliche Selbstver-
pflichtung autf 1ne Reihe VO  a Lehraussagen. In den Evangelıen trıtt dieser
personale Charakter des Bekennens ausdrücklich hervor 1n dem doch ohl auf
Jesus selbst zurückgehenden Wort LE „Jeder, der sıch M1r ekennt
(ÖU0A0yNON) VOo den Menschen, dem wırd sıch der Menschensohn beken-
nen VOTr den Engeln Gottes.“ Ar Campenhausen hat kürzlich auf die „gewal-
tıge Nachgeschichte“ dieses Spruches hingewiesen: „Überall, Urchristen-
L das christologische Bekennen oder eın ıhm korrespondierendes Verleugnen
auftaucht, 1St 1mM Zweitelsfall ıne irekte oder indirekte Nachwirkung dieses
Jesus-Wortes vermuten!.“

In welcher orm haben sıch die ETrSFtEGHN Christen Jesus bekannt? Gab
dafür überhaupt ıne bestimmte Form? Das 1St neuerdings wieder recht unsicher,
nachdem A Campenhausen die bisher geläufige Annahme, da{flß sich 1M
Neuen Testament Anspielungen aut Tautbekenntnisse un oga Formelstücke
Aaus urchristlichen Tautbekenntnissen finden, miıt beachtlichen Argumenten 1n
Zweitel SCZOSCH hat Danach waren bis weıt 1Ns zweıte Jahrhundert hınein
keine Tautbekenntnisse nachweisbar. Dennoch stellt die Taufe als solche natur-
ıch einen Akt des Sıchbekennens Jesus dar, un im höchsten Sınne gilt das-

N Campenhausen: Das Bekenntnis 1mM Urchristentum, 6 9 1972 210—
53; Zitat 214
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selbe für die „Bluttaufe“, das Martyrıum. Ob hingegen die christliche Deutung
Jesu durch Tıtel Wwıe Christus und Gottessohn schon als Bekenntnisakt
bezeichnen ist, w1ıe mi1t anderen auch Ar Campenhausen annımmt, erscheint
als 7zweitelhaft. icht NUur tritt das erb „bekennen“ 1Ur selten in Verbindung
MI1t solchen Tıteln auf, auch der forensischen Sıtuation eines Bekennens SV
den Menschen“ entspricht die Bezeichnung Jesu durch solche Würdenamen nıcht
ohne weıteres. Das gilt auch für die Sıtuation des S1012 „Petrusbekenntnisses“
Mk8, Das Fehlen eiıner ausdrücklichen Kennzeichnung als Bekenntnis in
diesem ext wıegt daher schwerer als vielfach ANSCHOMMMEN worden ISt.

Ausdrücklich VO!  3 „Bekennen“ redet dagegen Paulus 1n eiınem viel beachte-
ten Satz des Römerbrietes, der oft als Anspielung auf ein Taufbekenntnis VeI-

standen worden ist: „Denn WenNnn du Mi1t deinem Munde bekennst: ‚ Jesus 1St
der Herr‘, und 1n deinem Herzen glaubst: ‚Gott hat ih VO  w} den Toten auf-
erweckt‘, wiırst du werden“ (Röm10, 2 In NEUCICLT eıit wird der
Ruf „Herr 1St Jesus” häufig als kultische Akklamation VO  3 der Orm eines
Bekenntnisses abgehoben. Doch immerhin kennzeichnet Paulus diesen Ruft Aaus$s-

drücklich als ein Bekennen. Liäißt sich eın Tautbekenntnis 1m Urchristentum
nıcht nachweisen und 1St dann auch die paulinische Formel nıcht als Anspielung
auf eın Tautbekenntnis verstehen, zeıgt das, daß INnanll den Begriff des
Bekenntnisses nıcht auf eiınen solchen Typus fixieren darf Der Begriff des
Bekenntnisses mMuUu: offten gehalten werden, da{fß auch dem explizıten paulı-
nıschen Sprachgebrauch Rechnung tragen vVeErmas. Für Paulus vollzieht sıch
das Bekenntnis Jesus oftenbar gerade 1n der Teilnahme der kultischen
Anrufung Jesu als des Herrn durch die Gemeinde.

Im Unterschied Jesu Spruch VO Bekennen äflßt sich Aaus der Bemerkung
des Paulus weıter entnehmen, dafß siıch das Bekennen Jesus 1n der ZOLLES-
dienstlichen Anrufung der Gemeinde mMi1t einer näheren Bestimmung dessen
verbindet, WOZU sıch der Glaubende mıiıt dem Namen Jesu ekennt: Er ekennt
sıch nıcht einfach Jesus, sondern Jesus als dem Herrn (Röm 9 Ent-
sprechend endet die VO  - Paulus 1mMm Kapiıtel des Philipperbriefs zıtilerte
urchristliche Formel mıiıt dem Bekenntnis Jesus als dem Herrn und Christus
(Phil2, 138} Diese Als-Struktur des Bekennens der Gemeinde bıldet den Aus-
gangspunkt für die spatere Entwicklung .11 Tauf- und Lehrbekenntnis. Im
Römerbrief fügt Paulus schon hınzu, da{ß das Bekenntnis Jesus als dem
Herrn den Glauben seine Auferweckung durch Gott einschliefßt. Später wırd
daraus ıne der iınhaltlıchen Näherbestimmungen des expliziten Bekennens
selbst.

Machen WIr uns die Veränderung klar, die sich hier anbahnt. Solange Jesus
mıiıt seiner Verkündigung für jedermann eiblich gegenwärt1ig W: konnte ıne
inhaltliche Näherbestimmung des Bekenntnisses ıhm entbehrlich se1in. Zwar
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Mas schon auf vorösterliche eıt zurückgehen, da{fß seıne Jünger ıhn als den
erwartetien Mess1as ıdentifizierten (Mk8, 29 oder als „den Sohn“ des Vaters,
den verkündete. Darın Mag schon damals die Bedeutung Jesu, Ww1e S$1€e sıch
den Jüngern darstellte, als Grund ihres Sichbekennens iıhm ZU Ausdruck
gekommen sein. och WAar diıe Festlegung aut eın csolches Interpretament damals
noch nıcht Bedingung der Eindeutigkeıt des Siıchbekennens selber. Dıe eNTt-

scheidende Frage, ob der Bekennende sıch durch seın Bekenntnis wirklich auf
Jesus selbst einläßt, konnte damals einfach dadurch entschieden werden, daß
Jesus eın solches Bekenntnis annahm, un: daher konnten die unterschiedlichen
Deutungen seiner Person 1n der Schwebe leiben. Die nachösterliche Gemeinde
hingegen mußte sıch anhand der Mit dem Namen Jesu verbundenen Interpre-
amente dessen vergewissern, da{ß das Bekenntnis des einzelnen wirklich aut
Jesus selbst gerichtet Wal, W1e ıhn die Gemeinde kannte. Dıie Gemeıinde
LIrat darın die Stelle Jesu selbst: Dıie Annahme des individuellen Bekennt-
nısses durch s1e verbürgte dem einzelnen fortan die Annahme seınes Bekennt-
nısses durch Jesus selbst. Umgekehrt bekannte sıch der einzelne NU Jesus
durch Übernahme des Bekenntnisses der Gemeinde ıhm als Herr, Christus,
Sohn Gottes Hıer verband sıch das Motıv der Näherbestimmung der Bedeu-
tung Jesu durch das mit seiınem Namen verknüpfte Interpretament mıiıt dem
Motıv der Identifizierung des individuellen Bekennens als eines wirklich auf
Jesus selbst gerichteten Aktes Jesus selbst 1m Bekenntnis gemeınt WAar, das
wurde ‚3883 daran IN  9 ob der Bekennende sıch Jesus 1n der Bedeutung,
die dıe Gemeinde mMi1t ıhm verband, bekannte. Das macht verständlıch, da{fß
Paulus der Teilnahme der Akklamation Jesu als des Herrn, WI1Ie s1e 1m
Gemeindegottesdienst geübt wurde, Bekenntnischarakter zuschreiben konnte.
Ahnliche Funktion wırd das „Bekenntnis“ Z, Jesus als dem Sohn CGottes
gehabt haben, WI1e durch den ersten Johannesbrief bezeugt ıst: „Wer
bekennt, dafß Jesus der Sohn Cjottes ISt, 1n dem hat Gott bleibende Wohnung
un ın $t  Da 4, 15) Auch hier nımmt der einzelne teil dem, Was

die Gemeinde EUG; indem s1e Jesus den Sohn (Jottes nın Das Bekenntnis
Jesus als dem Sohne Gottes verbindet den Bekennenden nach der Auffassung
des ersten Johannesbriefs übrigens nıcht Har mit Jesus elbst, sondern (dadurch)
auch mMiıt Csott Dabej andelt sıch nıcht wa eın spates Theologumenon
der Urchristenheit, sondern diese Feststellung entspricht urchaus dem Anspruch,
mıiıt dem Jesus aufgetreten WAafl, dafß sıch nämlıch Verhalten der Menschen

ihm iıhr Gottesverhältnis entscheıide. Indem Sie diesen Sachverhalt explizit
macht, aßt die Formulierung des ersten Johannesbriefs schon erkennen, W 1e
das Bekenntnis Jesus den Ansatzpunkt für die Mehrgliedrigkeit der spateren
christlichen Taufbekenntnisse ın sıch enthält. In die gleiche Rıchtung weıst
1 Joh Z 25 „ Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater.“ In der Welt des
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hellenistischen, polytheistischen Volksglaubens CWAanNnn das Bekenntnis ZUu

Vater als dem einen (Gott seit dem Jahrhundert selbständiges Gewicht, 1NS-
besondere auch ın der Auseinandersetzung mi1t der Gnosıs, der gegenüber
VOrFr allem die Feststellung gehen mulßßste, daß sıch bei diesem eiınen Gott

den Schöpfer der Welt handle. Dıie diferenziertere Ausbildung des Chrı-
stusbekenntnisses selbst wiıird 1 Urchristentum nıcht NUur durch die Vielzahl der
mıiıt dem Namen Jesu verbundenen Titel vorbereıitet, sondern auch durch Ver-
balsätze WI1E, daß Gott Jesus VO den Toten auferweckt hat Köm 10, 2); oder
daß Jesus Christus 1Ns Fleisch gekommen 1sSt 4, Z Schliefßlich verbindet
das Bekenntnis Jesus ebenso WwW1e mit dem Vater auch MIt dem VON Jesus
aAausgegangeNeN un den Gläubigen des ew1ıgen Lebens vergewissernden Geist
Das Bekenntnis Jesus als dem Kyrıos 1St das Kriterium des rechten Geıistes;
denn „nhiemand vermag CN ‚Herr 1sSt. Jesus‘ außer 1m Heıligen Geilist
or k: 3 Da das Bekenntnis Jesus in der nachösterlichen Sıtuation durch
Teilnahme der gottesdienstlichen Anrufung Jesu 1in seiner Gemeinde
geschieht, 1St das Bekenntnis Jesus als dem Sohne Gottes ımmer zugleich das
Bekenntnis dem VO  - ıhm ausgehenden Geıist, der in der Kirche wirksam ist,
in der Jesus als der Herr un als Sohn Gottes ekannt wird. Dıie trinıtarısche
Ausgestaltung der spateren christliıchen Taufbekenntnisse, deren Ausgangspunkt
noch 1m urchristlichen Schrifttum erkennbar 1st (Mt 28, 19), äßt sıch also Ver-

stehen als Entfaltung des Christusbekenntnisses, als Entfaltung der Implika-
tionen des persönlichen Bekennens Jesus hinsichtlich der ihm eigenen Bedeu-
Lung, nämlich 1m Hınblick auftf seine FEinheit miıt Gott, die auch dem Glauben-
den Gemeinschaft mMi1t (jott verbürgt, aber auch als Entfaltung des kirchlichen
Charakters des christlichen Bekennens: Der einzelne kann sıch tortan Nnur

Jesus bekennen, daß das Bekenntnis der Gemeinde ıhrem Herrn über-
nımmt und sıch damit zugleich auch ZU Wirken des VO!  ; Christus«
n  38} Geistes 1n dieser Gemeinde bekennt.

Der Prozefß inhaltlıcher Erweıterung der expliziten Näherbestimmungen des
Bekenntnisses Jesus 1St oftenbar durch die Auseinandersetzung mit Irrlehren
ausgelöst worden, die die Eindeutigkeit des einfachen Sıchbekennens Jesus
als dem Herrn, dem Christus und Gottessohn, gefährdeten. Das zeigt sıch schon
1mM erstien Johannesbrief un wen1g spater beı Ignatıus VO  3 Antiochijen?. Wäh-
rend Paulus sich noch mit der Feststellung begnügen konnte, daß das Eıinstim-
inen in die Akklamatıon der Gemeinde „Herr 1St Jesus“ den Glauben seiıne
Auferweckung durch (sJott implıziert, geht dem ersten Johannesbrief bereits

das explizite Bekenntnis, Jesus se1 1Ns Fleisch gekommen. Dıiese Formel wırd
1U gegenüber der Irrlehre um Zeichen der FEinheit der Christen 1m Bekenntnis

A Campenhausen, a4.a2.0 235 fl E 2741 $
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Jesus Christus. Eıne Ühnliche Funktion haben die nhaltlich differenzierten,
partızıpıal gebauten Deklarationen des Ignatıus, durch die dieser für die
Gemeinden, die seine Briefe riıchtet, zusammenta(St, Wer der 1St, dem
sıch die Gemeinde ekennt. Die Nuancıerung dieser Zusammenfassungen 1st
bestimmt durch die aktuellen Auseinandersetzungen: Dıie menschliche Geburt
und das wiırkliche Leiden Jesu werden betont hervorgehoben. Da die Kiırche
verbunden bleibe 1mM Bekenntnis diesem Jesus Christus un: dafß nıemand
einem „leeren Wahn“ verfalle agn 1135 das va die Sorge des Bischofs VO  3

Antiochien, der die Einschärfung des wesentliıchen Inhalts des gemeinsamen
Glaubens durch se1ne ftormelhafte Zusammenfassung dient.

Wır haben gesehen, W1e sıch schon 1M urchristlichen Christusbekenntnis die
beiden Motive des Bekenntnisses Zur Person Jesu un: der Angabe seiner eın
Bekenntnis ihm allererst begründenden Bedeutung verbunden haben un w1e
die UÜbernahme der für die Gemeinde mıit Jesus verbundenen Bedeutung dem
einzelnen verbürgt, daß seıiın Bekenntnis sıch wirklich auf Jesus bezieht. Von
hier Aaus 1St das Gewicht verstehen, das die Einheit des Bekenntnisses, die
Einmütigkeit 1m Verständnis der Jesus zuerkannten Bedeutung, für das Leben
der Kirche - W\ hat An der Übereinstimmung der Jesus zugeschriebenen
Bedeutung, W1€e auch hinsichtlich der Beziehungen ZU Vater un ZU Geıist, 1st

ECIMECSSCH, ob INnNnan 1mM Bekenntnis Jesus verbunden 1St, daß iINnan durch
die Gemeinschaft mMIt Jesus untereinander Zur Gemeinschaft ın Christus, ZUr

Gemeinschaft der Kirche verbunden 1St.
Von hier Aaus 1St die Funktion der Lehrbekenntnisse der altkirchlichen Kon-

zılıen verstehen. In Nıcaea 325 1n Konstantinopel 381, 1in Chalkedon 451
immer geht darum, daß die Übereinstimmung 1n den Aussagen über

Jesus Christus, über se1n Verhältnis ZU Vater un über den Geıist die Einheit
1n Christus, die Einheit 1mM Bekenntnis Christus anzeigt un die Einheit
der Kirche begründet.

Dieselbe Funktion hat grundsätzlich auch die spatere Dogmenentwicklung
noch erfüllt. Allerdings wırd be1 den Dogmenformulierungen der mittelalter-
lıchen Kirche nıcht immer zugleich das Ganze des Christusbekenntnisses
ZESAT. Dıie Verselbständigung VO' dogmatischen Eınzelthemen zeıgt B daß
die Lehre DU für sich thematisch wird. ber ımmer noch geht bei der Frage
nach der rechten Lehre auch wenn sı1e sıch 1m einzelnen der Gnadenlehre,
den Sakramenten oder anthropologischen Themen zuwendet letzten Endes

die Bedeutung Jesu für den Glauben. Dasselbe gilt für die konfessionellen
Lehrbekenntnisse des und Jahrhunderts. Trotzdem 1St unverkennbar,
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da 1m Zuge dieser Entwicklung die fortschreitend difterenzierten Probleme
der Lehre über Jesus un: der christlichen Lehre überhaupt eın Eigengewicht
S haben, welches die Tatsache verdeckt, da{ß sıch be; derartigen
dogmatischen Definitionen etztlich 1Ur die Identität des persönlichen
Bekenntnisses Jesus handeln kann, die Festlegung der Bedingungen,

denen das Bekenntnis des Glaubens VO  - der Gemeinschaft der Kirche als
Bekenntnis Jesus anzuerkennen 1St. Mıt dieser Aufgabe verbinden sıch jetzt
andere, im Prinzıp VO  ; iıhr unterscheidende Interessen W1e€e das einer
„Sprachregelung“ Rahner) für die in der Kıiırche statthindende theologische
Lehre. Solche Sprachregelung Mag der Einheıit der Kirche wiıllen wünschens-
wert se1n, sehr s1e andererseits die Geftfahr birgt, die lebendige Pluralıtät der
Interpretationen der christlichen Überlieferung abzuschneıiden. Doch S1e hat auf
jeden Fall nıcht dieselbe Dıgnität wI1ıie die Feststellung der Bedingungen des
persönlıchen Bekenntnisses Jesus Christus.

Diıeses personale Moment des Sichbekennens Jesus Christus mu{(ß der ZECe1N-

trale Bezugspunkt aller Bekenntnisaussagen der Kirche Jeiben. Dıie Elemente
der Lehre sind dabe:i nıcht ausgeschlossen. Das personale Bekenntnis Jesus
impliziert, W1€e geze1gt wurde, ein Verständnis der Bedeutung Jesu un der miıt
Jesus verbundenen Wirklichkeit Gottes des Vaters und des Geistes. Im Hın-
blıck auf diese Bedeutungselemente, die iıhrerseits Gegenstand der Lehre werden,
vergewissern sich die Kırche un der einzelne gegenselt1g, da{flß das Bekenntnis
der Christen sıch aut eiınen und denselben Jesus Christus richtet. Aber die ehr-
hatten Elemente mussen 1m Bekenntnis dienende Funktion behalten. Sıe sınd
nıcht ihrer selbst wiıllen Inhalt kirchlichen Bekennens. Würden die Aufgaben
der Lehre un des Bekenntnisses nıcht mehr unterschieden werden, ergäbe
sıch die Tendenz einer Lehrgesetzlichkeit, der schließlich als eın Mangel
erscheinen kann, daß nıcht alle Lehrinhalte bekenntnismäßig fixiert sınd. Doch
solche Lehrgesetzlichkeit mu{fß als ıne Fehlentwicklung erkannt werden. Keıine
Kırche ekennt sıch einer Lehre als solcher, sondern die cQhristlichen Kirchen
bekennen sıch durch iıhre Lehre dem einen Jesus Christus.

Dıie Konsequenz Aaus dieser Verbindung VO'  3 personalem un sachlichem
Element 1m Bekenntnisakt Ww1ıe auch 1n der kirchlichen Bekenntnisbildung 1St,
da sıch die Bekenntnisformulierungen der Kırchen ihrer eigenen Intention
Inessen lassen mussen. Sıe mussen sıch darauf befragen assen, inwıeweılt hre
dogmatischen Lehrformulierungen sıch als Bedingungen wirklicher Glaubens-
verbundenheıt des einzelnen Christen mıiıt Jesus Christus erweısen lassen. Dıiıese
Frage 1St dringender, als die verschiedenen Kırchen mıt ihren untereın-
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ander kontroversen Lehrbekenntnissen sıch auf eınen un: denselben Jesus
Christus beruten un siıch einem und demselben Jesus Christus bekennen
wollen

Fıne Iche Prüfung 1St möglıch, weiıl das Neue TLestament g1bt Dıie van-
gelıen un: die sonstigen Dokumente der apostolischen eıit erlauben nıcht 1Ur

die Feststellung, W as die Urchristenheit als Bedingung heilswirksamen Bekennt-
nısses Jesus angesehen hat nämlich da{fß als der Auferstandene, als der
Herr, als der Christus, als 1Ns Fleisch gekommen geglaubt wird. Sıe
auch ıne Urteilsbildung darüber, W as Jesus selbst gelehrt hat, iın welchem
Bedeutungszusammenhang sein Auftreten un seiıne Geschichte ursprünglıch
stehen un! WAas 1m Hınblick daraut ein Bekenntnis Jesus beinhalten muß,

dem, W as WIr VO Jesus wıI1issen können, wirklıch entsprechen un sich
nıcht un dem Namen Jesu aut ganz andere nhalte einzulassen.

Daflß die Erkenntnis der Schrift WAar nıcht völlig unabhängig, aber doch ın
hohem Grade selbständig 1St gegenüber den kirchlichen Lehrbekenntnissen un:
Dogmen, darf heute als weıthin anerkannt gelten: Dıie historisch-kritische
Untersuchung der biblischen Schriften führt War keineswegs immer ein-
helligen Ergebnissen, tolgt aber ihren eigenen methodischen Kriterien un macht
dadurch ihre Selbständigkeit geltend gegenüber der dogmatischen Schriftaus-
legung der Kirchen 1n ihrem Lehramt und ihrer Bekenntnisbildung. Daran
ändert auch die hermeneutische Bedingtheit der wissenschaftlichen Schriftaus-
legung beim einzelnen Ausleger durch se1n jeweiliges Vorverständnis nıchts:
Die unterschiedlichen Vorverständnisse werden ın der Diskussion der VvVer-

schiedenen Auslegungen VO  - der Sache her korrigiert, indem die alternatıven
Auslegungen ihrer raft Z Erschließung der verschiedenen Aspekte des
Textzusammenhangs 3081 werden.

Dıie Möglichkeit, die verschiedenen Formen konfessioneller Lehrbildung VOo  e}

der Schriftexegese her ihrer gemeinsamen Sache selbst MECSSCH, nämlich
durch ihre Intention, Bedingungen des Bekenntnisses Jesus Christus for-
mulieren, hat 1U aber nıcht Nur ıne negatıv kritische Relevanz für dıe Beurte1-
lung kirchlicher Bekenntnisbildung. In diesem Fall dürfte die Dogmenbildung
der Kiırche nıcht ..  ber die Aussagen der Schrift hinausgehen. Tatsächlich aber
äßt sıch der Inhalt kirchlicher Bekenntnisbildung nıcht auf urchristliche Aus-
SCH reduzieren, weıl ın den Bekenntnisformulierungen der Kirche die
Bedingungen des Christusbekenntnisses ın einer spateren Zeıt, 1mM Kontext ihrer
Sprache un Problematik, geht Hıer ware die hervorgehobene Bedeutung
des Auftretens VO  - Häresien als Anla{fß Bekenntnis- oder Dogmenbildung
gCeNAUCI würdigen. Der jeweils aktuelle Bezug einer Bekenntnisformulierung
auf ıne bestimmte gyeschichtliche Sıtuation rechtfertigt das Hinausgehen über
biblische Aussagen, beschränkt allerdings zugleich auch den Geltungsanspruch
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der entstehenden Formulierungen: Eıne spatere Phase der Kirchengeschichte
wird wieder durch ine andere Problemlage bestimmt se1n, daß die Bedin-
gungen des Christusbekenntnisses wiıederum anderer Formulierung bedürfen
werden.

Wıe aber aßt sıch die Einheit der Sache, die Identität des Glaubensinhalts
angesichts der Unterschiedlichkeit der Bekenntnisformulierungen verschiedener
Epochen der Kirchengeschichte festhalten? Das 1st 11LUTr möglıich, daß die jewel-
lıge Gegenwart alle trüheren Bekenntnisaussagen als Ausdruck der christlichen
Grundintention deutet, sıch Jesus Christus bekennen. Insotfern kann und
muß die personale Intention allen Christusbekenntnisses als hermeneutischer
Schlüsse]l seiner Sachaussagen dienen. Nur kann die sachliche Einheit der
Bekenntnisaussagen Aaus verschiedenen Zeıten der Kirche erfaßt werden. Dabei
kann die hıistorische Relatıiviıtät der jeweiligen Lehrformulierungen gewürdigt
werden, ohne daß die Interpretation deshalb 1ın einem hıistorischen Relativismus
steckenbleiben müßte.

In grundsätzlich ÜAhnlicher Weıse lassen sıch NUu  ; auch die verschiedenen un
in ihren Aussagen oft gegensätzlichen Lehrbekenntnisse der Konfessionskirchen
behandeln. Dıie Aussagen dieser Bekenntnistexte siınd auch dann, wWenn sS1e Zur

eıit iıhrer Abfassung in ausschließenden Gegensätzen zueinander standen, einer
produktiven Interpretation zugänglich, die die damaligen Kontrahenten beide
1mM Licht ihrer Intention lıest, Bedingungen formulieren, denen das
Bekenntnis des Glaubens der Wirklichkeit Jesu Christi: entspricht. Obwohl die
gegensätzlichen Formulierungen solcher Bedingungen damals kontrovers nN,
bezogen S1e sıch doch aut den Glauben eınen un denselben Jesus Christus.
Man kann daher sehr ohl VON der Annahme ausgehen, daß beiden damalı-
SCn Kontrahenten also etwa dem Luthertum des Jahrhunderts un den
Vätern VO  ' Trient, oder auch Lutheranern un Reformierten des un:
Jahrhunderts etztlich denselben Jesus Christus Z1Ng, WENN s1e das auch
damals angesichts der Difterenz ihrer theologischen Perspektiven nıcht erken-
NeN vermochten. Im Lichte gegenwärtiger Christuserkenntnis äßt siıch dann
auch beschreıiben, 1n welcher Weıse der einen und der anderen Seite damals

die Wirklichkeit Jesu Christı Z1ing, die heutigen Bewußfstsein in der
Perspektive gegenwärtiger Erfahrung aus den neutestamentlichen Texten deut-
lıch wırd. Eıne solche produktive Interpretation der 1ın der Überlieferung kon-
troversen Lehraussagen der Konfessionskirchen wiırd den Inhalt dieser Aussagen
ın der Form aufnehmen, WwW1€ sıch 1mM Lichte heutigen exegetischen un histo-
rischen Wıssens als Ausdruck des Christusbekenntnisses un als Feststellung der
Bedingungen dafür verstehen lafßt, dafß das Bekenntnis des Glaubens der Wıirk-
lıchkeit Jesu Christiı entspricht. In dem Maße, WI1e sıch dabei der intendierte
Inhalt der verschiedenen Bekenntnisformulierungen als eın einzıger, nämli;ch als
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mit der einen Wirklichkeit Jesu Christi verbunden erweıst, werden die enN-
seıt1gen FExkommunikationen der Vergangenheıit überwindbar. FEın Bemühen
ıne solche produktive Interpretation der beiderseitigen Lehrüberlieferung ohne
Bruch mit deren posıtıven Intentionen lıegt heute z. B in der Leuenberger
Konkordie VOT, WEln auch die methodischen Voraussetzungen eınes solchen
Vertfahrens dort noch nıcht hinreichend geklärt sind. Seine Grundlage lıegt
m. E 1n der Notwendigkeıt, dogmatische Aussagen der Überlieferung als
Bekenntnistexte lesen, VO  w} ıhrer personalen Intention als Christus-
bekenntnis her, s$1e als Formulierung der Bedingungen sachgemäßen Bekennens
beim Wort nehmen und die hermeneutische Unterstellung, da{fß ıhnen LAat-

sächlich die Sachgemäßheit des Christusbekenntnisses oINg, als Auslegungs-
schlüssel für die Feststellung des verbindlichen Inhalts dieser Aussagen
gebrauchen. ine solche produktive Interpretation überschreitet den Fragehori-
ZONT der lediglich historischen, auf den damals intendierten Wortsinn gerich-

Hermeneutik. Sıe 1St vergleichbar der Juristischen Hermeneutik, die einen
Gesetzestext autf den durch ıhn regelnden Sachverhalt hin auslegt und
nıcht LUr nach den subjektiven Auffassungen des Gesetzgebers fragt. Sıe hat
herauszuarbeiten, daß und WwW1e die Intention überlieferter Bekenntnisformulie-
rungen auf das Christusbekenntnis über die zeitbedingte Gestalt der damaligen
Formulierungen hinausführt.

Es bleibt noch ine zweıte Konsequenz Aaus der Feststellung zıehen, daß
die lehrhaften Elemente der überlieferten Bekenntnisformulierungen Ww1e auch
gegenwärtıigen Bekennens der personalen Intention des Christusbekenntnisses
eingeordnet werden mussen, da{fß ıhre dienende Funktion für den Vollzug
des Christusbekenntnisses gewahrt bleibt: Die Annahme einer dogmatischen
Formulierung 1St nıcht gyleichbedeutend mit dem persönlıchen Bekenntnis
Jesus Christus. Dıie Annahme einer Bekenntnisformulierung, 1n der ıne Kirche
ihr Verständnis VO:  } der Bedeutung Jesu ZU Ausdruck gebracht hat, kann
nıcht mehr als einen Anhaltspunkt bilden für eine begründete Vermutung, daß
jemand, der diese Formulierung annımmt, sıch Jesus Christus bekennen
1l Dıeser Anhaltspunkt 1St aber keineswegs in allen Fällen hinreichend. Das
Urteıil über die Echtheit des persönlichen Bekenntnisses 1St etztlich eın geISt-
lıches, eın pastorales Urteiıil. Das oilt insbesondere für die Zulassung oder Aus-
schließung beim ahl des Herrn: Exkommunikation ISt eın geistliches, personal
bezogenes Urteıil, und 1St kaum vertreten, die Entscheidung über ıne
Exkommunikation generell nach dem Ma{fstab der Konformität oder der ImMman-

gelnden Kontormität MIi1t eiınem approbierten Lehrbekenntnis tallen Be1i
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solchem Vorgehen bleibt völlig außer acht, dafß die Annahme w1e dıe icht-
annahme einer derartıgen Formulierung sehr verschieden motiviıert seiın können.
In viıelen Fällen 1St die Zustimmung Zu Dogma der Kirchen kaum mehr als
der Ausdruck eines Konformismus, der über das geistliche Engagement des
einzelnen sehr wen1g besagt Andererseits steht außer Zweifel, daß häufig Lehr-
ekenntnisse bestimmter Kirchen VO  3 einzelnen Christen und VO  - anzen
Gemeinschaften eben deshalb abgelehnt wurden, we1  ] s1e (zumiındest Ver-

meıintlich) mMit der Intention des Bekenntnisses Christus nıcht vereinbar
schienen. Dieser Sachverhalt 1st NUur Aaus der Geschichtlichkeit un damıit auch
Beschränktheit jeder Lehrformulierung verständlich, WEeNnN man nıcht der
Auffassung Aaus der eıit der konfessionellen Kämpfe festhalten will, derzu-
folge alle Wahrheit 1Ur auf einer Seite finden 1St. Um die FErkenntnis der
geschichtlichen Bedingtheit und Beschränktheit kirchlicher Lehrformulierun-
SCHnh kommt INnan aber, WI1Ee bereits hervorgehoben wurde, auch im Hinblick auf
die Wandlungen der eigenen konfessionellen Tradition nıcht herum, wenn

INa  - die Einheit 1n diesen Wandlungen sucht. Dıie Sache selbst das, W As 1n
Jesus offenbar geworden 1St überschreitet die Zeitbedingtheit der jeweiligen
Lehrformulierung. Andererseıits aber haben auch der Glaube un das persön-
ıche Christusbekenntnis eine Unbedingtheit, die die Vorläufigkeit der jeweili-
SCHh Gestalt der Glaubenserkenntnis und auch der kirchlichen Lehrformulie-
Iuns überschreitet.

Welche Folgerungen ergeben siıch Aaus diesen Erwagungen? Die Finheit der
Kirche 1St nıcht 1n erster Linie Einheit der Lehre Sıe beruht hingegen auf dem
gemeiınsamen Bekenntnis Jesus Christus. Die Gemeinsamkeit dieses
Bekenntnisses wırd durch Unterschiede un Gegensätze im Glaubens-
verständnis nıcht notwendigerweise beeinträchtigt. Solche Gegensätze bönnen
betrachtet werden als gegensätzliche, aber darın auch einander korrigierende
un ergänzende Ausdruckstormen etztlich derselben Glaubensintention. Sıe
können allerdings auch als Ausdruck eines Gegensatzes erscheinen, der das
Bekenntnis Christus selbst berührt, nämlıiıch als Ausdruck davon, daf(ß der
andere etztlich ganz anderes meıint als Jesus Christus. das ıne oder
das andere der Fall ist, das 1St etzten Endes Sache eines geistlichen Urteıils über
die Sıtuatıion, 1n der solche Gegensätze auftreten. Bisher tolerierte Gegensätze
des Glaubensverständnisses können 1n der Sıtuation eines SIaALi4s confessionts als
Gegensätze 1mM Christusbekenntnis selbst erscheinen. Umgekehrt können aber
auch Gegensätze, die einmal als Gegensätze 1mM Christusbekenntnis selbst gegol-
ten haben, Aaus der Sıcht einer spateren eIt diesen Stellenwert verlieren. Das
1St heute nach dem Urteil der Verfasser der Leuenberger Konkordie der Fall 1mM
Hınblick auf die innerprotestantischen Spaltungen der Reformationszeit. Dıie
unterschiedlichen und j A gegensätzlichen Lehrbildungen der lutherischen und
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reformierten Kırchen des un frühen Jahrhunderts sind heute NUr noch
als Überlieferungselemente ın einem veränderten Kontext kırchlichen Lebens
und theologischer Problematik prasent. Daher aßt sıch in einer Perspektive, die
auf beiden Seiten die Intention des Bekenntnisses Jesus Christus anerkennt,
ACNH, daß die damalıgen Gegensatze innerhalb der heutigen Gesamtsıituation
ıhre kırchentrennende Bedeutung verloren haben Eın solches Urteıil braucht
nıcht vorauszusetzen, daß 11a  — über die damals strıttiıgen Fragen bereits ıne
alle alten Difterenzen überwindende, VO  - allen Seiten als haltbar akzeptierte
Lösung gefunden hätte. In dieser Hınsıcht ürften die Konsensusformeln VO

Leuenberg einen Ööheren rad VO Übereinstimmung lassen, als in
der yegenwärtigen Sachdiskussion tatsächlich besteht. Entscheidend 1st aber, ob
1 Rahmen der gegenwärtigen Gesamtsıtuation der kırchlichen un theologi-
schen Problematik 1mM Gegensatz der Urteilsbildung des un: Jahr-
hunderts wechselseitig anerkannt werden kann, da{fß den reformierten W1e€e
den lutherischen Kirchen in ihrer Lehrbildung das Bekenntnis Jesus
Christus geht un daß der Gegensätze 1m Glaubensverständnis keine
Abweichung davon vermutet werden mu{ Dıieses Urteil 1St ın War durchaus
der Begründung fähiges, aber in seiınem Wesen geistliches Urteıl, dessen definiti-
VeOer Vollzug daher auch Sache der Kirchen und ihres Lehramtes, nıcht Sache
einzelner Theologen ISt, sehr VO der Theologie vorbereıitet werden kann
un oll Im Lichte eınes solchen geistlichen Urteils wird dann auch die Pro-
duktive Interpretation eiıner konfessionell gespaltenen Vergangenheit allererst
legıtımıert, die autf beiden, damals ausschließend gegeneinandergetretenen Se1-
en WAar einseit1ge, aber darın auch einander ergänzende Ausprägungen des
Bekenntnisses dem einen Herrn Jesus Christus herausarbeitet.
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